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Normtexte und Materialien: 

 

Aus der Straßenverkehrsordnung 
(StVO), BGBl 1960/159 idgF 

§ 1. Geltungsbereich. 

(1) Dieses Bundesgesetz gilt für Straßen mit 
öffentlichem Verkehr. Als solche gelten Straßen, die von 
jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden 
können. 

(2) Für Straßen ohne öffentlichen Verkehr gilt dieses 
Bundesgesetz insoweit, als andere Rechtsvorschriften oder 
die Straßenerhalter nichts anderes bestimmen. Die 
Befugnisse der Behörden und Organe der Straßenaufsicht 
erstrecken sich auf diese Straßen nicht. 

Benützung von Straßen zu verkehrsfremden 
Zwecken. 

§ 82. Bewilligungspflicht. 

(1) Für die Benützung von Straßen einschließlich des 
darüber befindlichen, für die Sicherheit des Straßenverkehrs 
in Betracht kommenden Luftraumes zu anderen Zwecken 
als zu solchen des Straßenverkehrs, z. B. zu gewerblichen 
Tätigkeiten und zur Werbung, ist unbeschadet sonstiger 
Rechtsvorschriften eine Bewilligung nach diesem 
Bundesgesetz erforderlich. Das gleiche gilt für Tätigkeiten, 
die geeignet sind, Menschenansammlungen auf der Straße 
herbeizuführen oder die Aufmerksamkeit der Lenker von 
Fahrzeugen zu beeinträchtigen. 

(2) Eine Bewilligung nach Abs. 1 ist auch für das 
Aufstellen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern ohne 
Kennzeichentafeln erforderlich. 

(3) Eine Bewilligung nach Abs. 1 ist nicht erforderlich 

 a) für gewerbliche Tätigkeiten auf Gehsteigen oder 
Gehwegen ohne feste Standplätze, 

 c) für eine gewerbliche Tätigkeit, die ihrem Wesen 
nach auf der Straße ausgeübt wird und deren 
Betriebsanlage genehmigt ist, 

 d) für das Aufstellen oder die Lagerung von Sachen, 
die für Bau, Erhaltung, Pflege und Reinigung der 
Straße erforderlich sind, 

 (5) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu erteilen, 
wenn durch diese Straßenbenützung die Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht wesentlich 
beeinträchtigt wird oder eine über das gewöhnliche Maß 
hinausgehende Lärmentwicklung nicht zu erwarten ist. 
Wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des 
Verkehrs erfordert, ist die Bewilligung bedingt, befristet 
oder mit Auflagen zu erteilen; die Bewilligung ist zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung 
weggefallen sind. 

(6) Die Organe der Straßenaufsicht sind befugt, 
verkehrsfremde Tätigkeiten auf und an der Straße, auch 
wenn für sie eine Bewilligung nach Abs. 1 vorliegt, 
vorübergehend zu untersagen, wenn es die 
Verkehrssicherheit erfordert. 

(7) Das Aufstellen von Kisten, Brettern, Tafeln u. dgl. 
auf Parkflächen ist unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 1 bis 6 verboten. 

§ 83. Prüfung des Vorhabens. 

(1) Vor Erteilung einer Bewilligung nach § 82 ist das 
Vorhaben unter Bedachtnahme auf die gegenwärtigen und 
zu erwartenden Verkehrsverhältnisse zu prüfen. Eine 
wesentliche, die Erteilung der Bewilligung ausschließende 
Beeinträchtigung der Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs (§ 82 Abs. 5) liegt insbesondere 
vor, wenn 

 a) die Straße beschädigt wird, 

 b) die Straßenbeleuchtung und die Straßen- oder 
Hausbezeichnungstafeln verdeckt werden, 

 c) sich die Gegenstände im Luftraum oberhalb der 
Straße nicht mindestens 2.20 m über dem Gehsteig 
und 4.50 m über der Fahrbahn befinden, 

 d) die Gegenstände seitlich der Fahrbahn den 
Fußgängerverkehr auf Gehsteigen oder 
Straßenbanketten behindern und nicht mindestens 
60 cm von der Fahrbahn entfernt sind. 

(3) Ist aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen, 
dass der Zweck des Vorhabens (§ 82 Abs. 1) gegen die 
öffentliche Ordnung im Sinne des § 81 SPG oder öffentliche 
Sicherheit verstößt, so sind davon die Sicherheitsbehörden 
in Kenntnis zu setzen. Eine Bewilligung nach § 82 Abs. 1 
ist nicht zu erteilen, wenn die jeweilige 
Landespolizeidirektion in der Stellungnahme erklärt hat, 

dass die Durchführung des Vorhabens (§ 82 Abs. 1) eine 
Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
darstellen würde. Die Stellungnahme ist ohne unnötigen 
Aufschub, möglichst innerhalb von 10 Werktagen zu 
übermitteln. 

 

§ 85. Ausübung von Erwerbstätigkeiten. 

(1) Die Ausübung von Erwerbstätigkeiten im 
Umherziehen auf Straßen ist bei starkem Verkehr oder wenn 
sie mit lärmender Kundenwerbung verbunden ist, in der 
Nähe von Krankenhäusern, Schulen, Theatern, Kinos, 
Markthallen, Marktplätzen und dergleichen während der 
Betriebszeit sowie vor Kirchen während des Gottesdienstes 
verboten. 

(2) Von der Straße aus dürfen Waren in Schaufenstern 
nur in Zeiten schwachen Verkehrs geordnet werden; der 
Verkehr darf hiedurch nicht behindert werden. 

(3) Inhabern einer Lizenz zur Ausübung der 
Bettelmusik ist auf Antrag oder von Amts wegen von der 
Behörde ein geeigneter Platz zur Ausübung dieser Tätigkeit 
unter Bedachtnahme auf die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs anzuweisen. 

§ 93. Pflichten der Anrainer. 

(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, 
ausgenommen die Eigentümer von unverbauten, land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu 
sorgen, daß die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung 
von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich 
der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der 
ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee 
und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und 
Glatteis bestreut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht 
vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu 
säubern und zu bestreuen. Die gleiche Verpflichtung trifft die 
Eigentümer von Verkaufshütten. 

(3) Durch die in den Abs. 1 und 2 genannten 
Verrichtungen dürfen Straßenbenützer nicht gefährdet oder 
behindert werden; wenn nötig, sind die gefährdeten 
Straßenstellen abzuschranken oder sonst in geeigneter Weise 
zu kennzeichnen. Bei den Arbeiten ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daß der Abfluß des Wassers von der Straße nicht 
behindert, Wasserablaufgitter und Rinnsale nicht verlegt, 
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Sachen, insbesondere Leitungsdrähte, Oberleitungs- und 
Beleuchtungsanlagen nicht beschädigt und Anlagen für den 
Betrieb von Eisenbahnen, insbesondere von Straßenbahnen 
oder Oberleitungsomnibussen in ihrem Betrieb nicht gestört 
werden. 

 

Aus dem Schifffahrtsgesetz, BGBl 1997/62 
idgF 

 

§ 2. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten als 

 1. „F a h r z e u g e “: Binnenschiffe einschließlich 
Kleinfahrzeuge, Fahrgastschiffe, Sportfahrzeuge 
und Fähren sowie schwimmende Geräte und 
Seeschiffe (§ 2 Z 2 des Seeschifffahrtsgesetzes – 
SeeSchFG, BGBl. Nr. 174/1981 in der geltenden 
Fassung); 

 2. „Fahrgastschiffe“: Fahrzeuge, die zur Beförderung 
von mehr als zwölf Fahrgästen zugelassen sind; 

 3. „Kleinfahrzeuge“: Fahrzeuge, deren Länge 
gemessen am Schiffskörper, weniger als 20 m 
beträgt, ausgenommen Fahrgastschiffe; 

 4. „Sportfahrzeug“: Fahrzeug, das für Sport- oder 
Erholungszwecke bestimmt ist, und kein 
Fahrgastschiff ist; 

 5. „Fähre“: Fahrzeug, das dem Fährverkehr dient; 

 18. „Wasserstraße“: Gewässer, auf dem wegen seiner 
besonderen Bedeutung für die gewerbsmäßige 
Schifffahrt oder auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen erhöhte Anforderungen 
hinsichtlich der Schifffahrt gestellt und 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Flüssigkeit 
des Verkehrs, der Ordnung an Bord sowie der 
Ordnung beim Stilliegen getroffen werden müssen; 

 19. „Schifffahrtsanlage“: Anlage, die unmittelbar 
Zwecken der Schifffahrt dient (zB Hafen, Lände, 
Schleuse, Fähranlage, Schiffumschlagsanlage, 
Versorgungsanlage, Sportanlage); eine Anlage an 
Land, die nur mittelbar Zwecken der Schifffahrt 
dient (zB Tanklager, Lagerhaus, Werkstätte), ist 
keine Schifffahrtsanlage; 

 31. „Fährverkehr“: eine dem öffentlichen Verkehr 
dienende, fahrplanmäßige Beförderung von 

Fahrgästen oder Gütern zwischen bestimmten 
Anlegestellen einander gegenüberliegender Ufer 
eines Gewässers; 

 

§ 15. Wasserstraßen 

(1) Wasserstraßen sind die Donau (einschließlich 
Wiener Donaukanal), die March, die Enns und die Traun, 
mit allen ihren Armen, Seitenkanälen, Häfen und 
Verzweigungen, ausgenommen die in der Anlage 2 
angeführten Gewässerteile. 

(2) Die für Wasserstraßen geltenden Anforderungen 
hinsichtlich der Schifffahrt (§ 2 Z 18), insbesondere die 
Fahrwasserabmessungen, sind unter Bedachtnahme auf 
zwischenstaatliche Vereinbarungen durch Verordnung 
festzulegen. 

 

§ 47. Bewilligungspflicht 

(1) Die Errichtung einer neuen Schifffahrtsanlage, die 
Wiederverwendung einer früheren Schifffahrtsanlage nach 
Erlöschen oder Widerruf der Bewilligung sowie die 
wesentliche Änderung einer bestehenden Schifffahrtsanlage 
bedürfen einer Bewilligung. 

 

§ 49. Erteilung der Bewilligung 

(1) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn bestehende 
Rechte (Abs. 3) nicht entgegenstehen und Bedacht 
genommen wurde auf 

 1. die Erfordernisse der Schifffahrt (Abs. 4), 

 2. die Erfordernisse des Umweltschutzes, 
insbesondere der Reinhaltung der Gewässer und 
der Luft, soweit sie nicht in anderen nach 
bundesgesetzlichen Bestimmungen 
vorgeschriebenen Verfahren, insbesondere im 
Wasserrechtsverfahren, zu berücksichtigen sind, 

 3. öffentliche Interessen (Abs. 5), 

 4. zwischenstaatliche Vereinbarungen über die 
Schifffahrt, 

 5. die Bestimmungen über Bau, Ausgestaltung, 
Erhaltung, Benützung und Betrieb von 
Schifffahrtsanlagen (§ 58) sowie 

 6. die Erfordernisse des Arbeitnehmerschutzes. 

(4) Erfordernisse der Schifffahrt sind: 

 1. die Sicherheit der Schifffahrt; 

 2. auf Wasserstraßen darüber hinaus die Ordnung der 
Schifffahrt und die Flüssigkeit des Verkehrs der 
gewerbsmäßigen Schifffahrt. 

 

§ 56. Anlagen für Zwecke der Bundes- oder 
Landesverwaltung 

(1) Die beabsichtigte Errichtung, Wiederverwendung 
oder wesentliche Änderung von Schifffahrtsanlagen, die von 
der Bundes- oder einer Landesverwaltung verwaltet oder 
betrieben werden, ist der Behörde unter Beischluß einer 
Beschreibung der Anlage oder der Änderung anzuzeigen. 

(2) Mit der Erstattung der Anzeige gemäß Abs. 1 gilt die 
Schifffahrtsanlage als bewilligt, sofern die Rechte Dritter 
nicht berührt werden und die Erfordernisse der Schifffahrt 
sowie öffentliche Interessen berücksichtigt sind. Mit der 
Anzeige der Auflassung der Anlage gilt die Bewilligung als 
erloschen. 

(3) Die vorübergehende Errichtung, 
Wiederverwendung, wesentliche Änderung oder Auflassung 
von Schifffahrtsanlagen des Bundesheeres im Rahmen des 
ständigen Übungsbetriebes in Uferbereichen, die regelmäßig 
Übungszwecken des Bundesheeres dienen (militärische 
Wasserübungsplätze), bedarf keiner Anzeige nach Abs. 1. 
Diese Wasserübungsplätze sind durch Hinweistafeln mit der 
schwarzen Aufschrift „Militärischer Wasserübungsplatz“ auf 
weißem Grund zu bezeichnen. 

 

§ 57. Beschränkungen für die Errichtung bestimmter 
Schifffahrtsanlagen 

(1) Auf Wasserstraßen dürfen nur frei fahrende Fähren 
neu errichtet werden; abweichend davon dürfen auf dem 
Wiener Donaukanal auch Hochseilfähren neu errichtet 
werden. 

(2) Umschlagsanlagen für flüssige gefährliche Güter als 
Massengut, die nicht mit Wasser mischbar sind, dürfen 
außerhalb von Häfen nur dann neu errichtet oder wesentlich 
geändert werden und frühere derartige Anlagen dürfen nur 
dann wieder verwendet werden, wenn die Ausbreitung dieser 
Güter nach einem Austritt während des Umschlags durch 
technische Einrichtungen verhindert wird. 
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§ 71. Behörden und ihre Zuständigkeit 

(1) Behörde im Sinne dieses Teiles ist die 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem 
Teil ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie zuständig, sofern in Abs. 4 nichts anderes 
bestimmt ist. 

(4) Für die Erlassung von Verordnungen gemäß § 53 
Abs. 4 ist hinsichtlich der Wasserstraßen, des Bodensees, 
des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger 
Grenzgewässer der Landeshauptmann, hinsichtlich der 
übrigen Gewässer die Landesregierung zuständig. 

 

Aus den EB zur RV zu § 57 Schifffahrtsgesetz:  

Von den nicht frei fahrenden Fähren dürfen nach 
den bisher geltenden schiffahrtspolizeilichen 
Vorschriften nur mehr Hochseilfähren 
Verwendung finden. Dies ist eine Fährenart, die 
die übrige Schiffahrt noch am wenigsten 
behindert. Es tritt jedoch auch bei dieser 
Fährenart durch das relativ niedrig gespannte 
Hochseil eine Beeinträchtigung der Schiffahrt ein, 
was insbesondere bei Dunkelheit und höheren 
Wasserständen im Hinblick auf die Tendenz, die 
Schiffe immer größer und höher zu bauen, 
zugleich aber die Schiffsmannschaft zu 
reduzieren, die Schiffahrt empfindlich stört 
(wegen der erforderlichen Abnahme der 
Steuerhausdächer, Umlegung der Maste usw.). 
Da sich die Beschaffungskosten für frei fahrende 
Fähren geeigneter Konstruktion heute nicht mehr 
wesentlich von den Kosten einer neuen 
Hochseilfähre unterscheiden, erscheint nunmehr 
der Zeitpunkt gekommen, die Neuerrichtung 
solcher Hochseilfährten nicht mehr zu bewilligen. 

 

 

 

Aus dem Epidemiegesetz, BGBl 1950/186 
idgF  

 

§ 46. Telefonischer Bescheid 

(1) Bescheide gemäß § 7 oder § 17 dieses 
Bundesgesetzes können für die Dauer der Pandemie mit 
COVID-19 abweichend von § 62 Abs. 1 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in 
der geltenden Fassung, aufgrund eines Verdachts mit der 
Infektion von SARS-CoV-2 auch telefonisch erlassen 
werden. 

(3) Der Inhalt und die Verkündung eines telefonischen 
Bescheides ist zu beurkunden und der Partei zuzustellen. 

 

Aus dem Nö Veranstaltungsgesetz, LGBl 
7070-2 idgF 

 

§ 1. Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche Veranstaltungen 
wie öffentliche Theatervorstellungen und 
Filmvorführungen sowie alle Arten von öffentlichen 
Schaustellungen, Darbietungen und Belustigungen, sofern 
sie nicht ausdrücklich von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes ausgenommen sind. 

(2) Öffentlich im Sinne dieses Gesetzes sind 
Veranstaltungen, die allgemein zugänglich sind. Eine 
Veranstaltung, die von einer Vereinigung für ihre 
Mitglieder durchgeführt wird, gilt jedenfalls auch dann als 
öffentlich, wenn die Mitgliedschaft nur zum Zweck der 
Teilnahme an der Veranstaltung, allenfalls verbunden mit 
der Leistung eines Beitrages, erworben wird. 

(3) Filmvorführungen sind die Wiedergabe von 
Laufbildern, die auf einem Speichermedium aufgezeichnet 
sind. 

(4) Von der Anwendung dieses Gesetzes sind 
ausgenommen: 

 1. Veranstaltungen von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts sowie von politischen Parteien 
im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches; 

 2. Veranstaltungen zur Religionsausübung, 
insbesondere in den dazu bestimmten 
Einrichtungen (Kirchen, Synagogen oder sonstigen 

Kultuseinrichtungen) von gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgemeinschaften; 

 3. Veranstaltungen, die unter die Bestimmungen des 
Vereinsgesetzes 2002 oder des 
Versammlungsgesetzes 1953 fallen oder deren 
Durchführung aufgrund des Glücksspielgesetzes 
dem Bund vorbehalten ist; 

 4. Veranstaltungen der Bundestheater; 

 5. Veranstaltungen in gewerbebehördlich genehmigten 
Gastgewerbebetriebsanlagen in dem dafür 
vorgesehenen und genehmigten Umfang; 

 6. Ausstellungen in baubehördlich bewilligten 
Gebäuden, wenn der bewilligte Verwendungszweck 
die Durchführung der geplanten Veranstaltung 
umfasst; 

 7. Sportveranstaltungen, die ihrer Art nach eine 
Gefährdung der Zuschauer nicht erwarten lassen; 

 8. Vorträge, Kurse, Vorlesungen, Ausstellungen und 
Filmvorführungen, die überwiegend 
wissenschaftlichen Zwecken, Unterrichts- oder 
Volksbildungszwecken dienen; 

 10. Kulturelle und sportliche Veranstaltungen sowie 
Veranstaltungen zum Zweck der Jugendbildung von 
Vereinen, deren satzungsmäßiger Zweck in der 
Pflege aller Bereiche des Jugendlebens 
(Jugendorganisationen) besteht, ausgenommen 
Tanzveranstaltungen; 

 11. Ausstellungen von Mustern oder Waren durch 
Gewerbetreibende sowie Ausstellungen von land- 
und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen; 

 12. Veranstaltungen, die nach ihrer Art im 
Volksbrauchtum begründet sind, wie z. B. 
Platzkonzerte, Faschingsumzüge etc.; 

 13. Filmvorführungen in Gebäuden mit Geräten, die 
üblicherweise auch in Haushalten verwendet 
werden; 

 14. Veranstaltungen im üblichen Zusammenhang mit 
einer Erwerbsausübung, wie Werbeveranstaltungen, 
Präsentationen, Werbefilme, Leistungs-, Verkaufs- 
oder Modeschauen; 

 15. Spielautomaten, die unter den Geltungsbereich des 
NÖ Spielautomatengesetzes, LGBl. 7071, fallen 
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§ 2. Verbotene Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen sind verboten, wenn 

 1. sie die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
oder das Ansehen oder die Einrichtungen der 
Republik Österreich, eines Bundeslandes oder einer 
sonstigen Gebietskörperschaft oder einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft 
gefährden bzw. herabsetzen 

 2. ihr Inhalt verrohend oder sittenwidrig ist 

  

§ 4. Anmeldung – Zuständigkeit 

(1) Veranstaltungen sind vom Veranstalter 

 1. bei der Gemeinde des Veranstaltungsortes, wenn 
die Veranstaltung nur in einer Gemeinde stattfindet 
oder 

 2. bei der Bezirksverwaltungsbehörde, wenn 

 a) sich die Veranstaltung über mehrere Gemeinden 
erstreckt, 

 b) die Höchstzahl der Besucher, die gleichzeitig die 
Veranstaltung besuchen können, 3000 Personen 
übersteigt, 

 c) Filme auf Projektionsflächen von mehr als 9 m² 
vorgeführt werden, 

 d) bei Tanzveranstaltungen mit technischen 
Hilfsmitteln zur Belustigung der Besucher 
Stoffe in die Veranstaltungsbetriebsstätte 
eingebracht werden (Schaum-, Styroporparties) 
oder 

 3. bei der Landesregierung, wenn 

 a) sich die Veranstaltung über mehrere Bezirke 
erstreckt, 

 b) Motorsportveranstaltungen außerhalb des 
Geltungsbereiches der StVO durchgeführt 
werden, 

 c) der Betrieb eines Freizeit-, Themenparks oder 
die Zurschaustellung gefährlicher Tiere erfolgt, 

 d) Musikfestivals veranstaltet werden, bei denen 
die Höchstzahl der Besucher, die gleichzeitig die 
Veranstaltung besuchen können, die Zahl von 
50.000 Personen übersteigt 

schriftlich unter Anschluss der erforderlichen 
Bescheinigungen, Nachweise, Erklärungen und 
Konzepte anzumelden. 

(2) Veranstaltungen, sind bei der Gemeinde spätestens 
vier Wochen, sonst spätestens acht Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn anzumelden. 

 

§ 12. Untersagung und Abbruch 

(1) Die Behörde kann Veranstaltungen untersagen oder 
abbrechen, wenn 

 1. keine Anmeldung vorliegt oder die in der 
Anmeldung enthaltenen Angaben unrichtig oder 
unvollständig sind und bei der Gemeinde nicht 
spätestens zwei Wochen, bei allen anderen 
Veranstaltungsbehörden nicht spätestens vier 
Wochen vor der Veranstaltung vollständig 
nachgereicht werden, 

 2. der Veranstalter oder eine zur Vertretung nach 
außen berufene Person wegen einer gerichtlich 
strafbaren Handlung zu einer drei Monate 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer 
Geldstrafe von mehr als 180 Tagsätzen verurteilt 
worden ist und diese noch nicht getilgt ist oder 
innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens drei 
Mal wegen Verstößen gegen die Vorschriften des 
Veranstaltungswesens, des Jugendschutzes, des 
Suchtmittelgesetzes, des Gewerbewesens oder 
nach vergleichbaren Normen anderer Bundesländer 
rechtskräftig bestraft worden ist und nach der Art 
der strafbaren Handlung ein Missbrauch bei der 
Durchführung von Veranstaltungen zu befürchten 
ist, 

 3. die in Aussicht genommene 
Veranstaltungsbetriebsstätte nicht den 
Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer 
Verordnung nach § 10 Abs. 6 entspricht oder keine 
Veranstaltungsbetriebsstättengenehmigung 
vorliegt, 

 4. diese nach § 2 verboten ist, 

 5. die in der Anmeldung bekannt gegebene 
Ansprechperson gemäß § 5 Z 3 nicht während der 
Veranstaltung anwesend, auffindbar, durch 
Alkohol oder Suchtmittel beeinflusst ist, 

 6. der Veranstalter bei der Durchführung der 
Veranstaltung die bei der Anmeldung der 
Veranstaltung gemäß § 5 bekannt gegebenen 
Angaben und Erklärungen sowie behördlich erteilte 
Auflagen oder Maßnahmen nicht einhält oder nicht 
bzw. nicht vollständig erfüllt. 

 

§ 14. Strafbestimmungen 

(1) Wer 

 1. eine verbotene Veranstaltung ankündigt oder 
durchführt (§ 2); 

 2. den Geboten des § 3 Abs. 3 erster und zweiter Satz 
zuwiderhandelt; 

 3. Personen, die ein gesetzliches oder behördlich 
festgesetztes Mindestalter nicht erreicht haben, den 
Zutritt zur Veranstaltung gestattet oder deren 
Entfernung nicht veranlasst (§ 3 Abs. 3); 

 4. entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 4 Z 1 bis 
4 die Veranstaltung nicht unterbricht, abbricht oder 
absagt oder die Besucher nicht zum Verlassen der 
Veranstaltung auffordert; 

 5. eine Veranstaltung ohne rechtzeitige Anmeldung 
oder trotz Untersagung durchführt; 

 6. Auflagen oder sonstige vorgeschriebene 
Maßnahmen gemäß § 6 Abs. 4 nicht einhält; 

 7. eine Veranstaltung im Umherziehen ohne 
Bewilligung durchführt; 

 8. eine Tanzschule ohne Bewilligung nach § 8 Abs. 1 
leitet. 

 8a. regelmäßig und gewerbsmäßig Unterricht in 
Gesellschaftstänzen außerhalb von als Tanzschulen 
bezeichneten Einrichtungen erteilt, ohne Tanzlehrer 
zu sein. 

 9. eine Veranstaltung ankündigt oder ankündigen lässt, 
ohne dass der Name und der Wohnsitz oder der 
derzeitige gewöhnliche Aufenthaltsort des 
Veranstalters, bei juristischen Personen oder 
eingetragenen Personengesellschaften Bezeichnung 
und Sitz, der Name und der Wohnsitz oder der 
derzeitige gewöhnliche Aufenthaltsort jener 
Personen, die zur Vertretung nach Außen berufen 
sind, auf der Ankündigung aufscheinen (§ 9);  
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 10. Veranstaltungen in nicht bewilligten 
Veranstaltungsbetriebsstätten durchführt (§ 10); 

 11. eine Veranstaltung durchführt, ohne dass er oder 
die in der Anmeldung gemäß § 5 Z 3 bekannt 
gegebene Person während der gesamten Dauer der 
Veranstaltung anwesend oder auffindbar ist, oder 
durch Alkohol oder sonstige Suchtmittel 
beeinflusst ist; 

 12. als Hersteller oder Verleiher von Filmen oder als 
Betreiber eines Kinos den Geboten des § 13 Abs. 7 
zuwiderhandelt; 

 13. sonstige Gebote oder Verbote dieses Gesetzes nicht 
einhält 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallende strafbare Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für 
das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde 
erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit einer 
Geldstrafe bis zu € 7000,-, im Fall der Uneinbringlichkeit 
mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 6 Wochen zu bestrafen. 

(2) Der Verfall von Gegenständen, wie insbesondere 
Eintrittskarten, Musikanlagen, Filmapparate, Maschinen, 
Geräte, Ausrüstungen oder Transportmittel, die mit einer 
Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 im Zusammenhang 
stehen, kann ausgesprochen werden. 

 

§ 17. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden 

(1) Die Gemeinde hat die in diesem Gesetz geregelten 
Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 

(2) Auf Antrag einer Gemeinde kann die Zuständigkeit 
für die Anmeldung und Überwachung von Veranstaltungen 
und die Bewilligung von Veranstaltungsbetriebsstätten, 
durch Verordnung der Landesregierung auf eine staatliche 
Behörde übertragen werden, wenn die Höchstzahl der 
Besucher, die gleichzeitig die Veranstaltung besuchen 
können, 500 Personen übersteigt. Die Bestimmungen des 
§ 32 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung gelten sinngemäß. 

 

Aus dem Nö Raumordnungsgesetz 2014, 
LGBl 2015/3 idgF  

III. Abschnitt 

Örtliche Raumordnung 

§ 13. Örtliches Raumordnungsprogramm 

(1) Ausgehend von den Zielen dieses Gesetzes und den 
Ergebnissen aufbereiteter Entscheidungsgrundlagen hat 
jede Gemeinde ein örtliches Raumordnungsprogramm 
aufzustellen und zu verordnen. Dabei ist auf Planungen und 
Maßnahmen des Bundes, des Landes und benachbarter 
Gemeinden Bedacht zu nehmen, soweit sie für die 
Raumordnung relevant sind. 

(2) Das örtliche Raumordnungsprogramm hat die 
Planungsziele der Gemeinde festzulegen und jene 
Maßnahmen zu bezeichnen, die zur Erreichung dieser Ziele 
gewählt werden. Die Verordnung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes muss jedenfalls einen 
Flächenwidmungsplan enthalten. Gegebenenfalls kann die 
Gemeinde ein Entwicklungskonzept als Bestandteil des 
örtlichen Raumordnungsprogrammes verordnen, wobei sich 
dieses auf Gemeindeteile beschränken darf. 

§ 14. Flächenwidmungsplan 

(1) Der Flächenwidmungsplan hat das Gemeindegebiet 
entsprechend den angestrebten Zielen zu gliedern und die 
Widmungsarten für alle Flächen festzulegen oder nach 
Maßgabe des § 15 Abs. 2 kenntlich zu machen. Für 
übereinanderliegende Ebenen dürfen verschiedene 
Widmungsarten festgelegt werden. 

 

§ 15. Widmungen, Kenntlichmachungen und 
Widmungsverbote 

(1) Im Flächenwidmungsplan sind Bauland, 
Verkehrsflächen und Grünland festzulegen. 

(2) Im Flächenwidmungsplan sind kenntlich zu 
machen: 

 1. Flächen, für die eine rechtswirksame überörtliche 
Planung besteht (Eisenbahnen, Flugplätze, Bundes- 
und Landesstraßen, Versorgungsanlagen von 
überörtlicher Bedeutung und dergleichen); 

 2. Flächen, für die auf Grund von Bundes- und 
Landesgesetzen Nutzungsbeschränkungen 

bestehen (Europaschutzgebiete, Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, Objekte 
unter Denkmalschutz, Bann- und Schutzwälder, 
Schutzgebiete von Wasserversorgungsanlagen, 
Überflutungsgebiete, Sicherheitszonen von 
Flugplätzen, Gefährdungsbereiche von Schieß- und 
Sprengmittelanlagen, Bergbaugebiete, 
Gefahrenzonen und dergleichen) sowie Standorte 
und angemessene Sicherheitsabstände von 
Betrieben im Sinne des Art. 3 Z 1 der Richtlinie 
2012/18/EU (§ 54). 

 

§ 20. Grünland 

(1) Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen 
gewidmeten Flächen gehören zum Grünland. 

 

§ 24. Erlassung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes 

(5) Der Entwurf des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes ist vor Erlassung der 
Verordnung durch sechs Wochen im Gemeindeamt 
(Magistrat) zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die 
Auflegung ist öffentlich kundzumachen. Die angrenzenden 
und/oder im Untersuchungsrahmen einbezogenen 
Gemeinden, die NÖ Wirtschaftskammer, die Kammer für 
Arbeiter und Angestellte für NÖ, die NÖ Landes-
Landwirtschaftskammer sowie die Interessensvertretungen 
für die Gemeinden im Sinn des § 119 der NÖ 
Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, sind von der 
Auflegung schriftlich oder elektronisch zu benachrichtigen. 
Dabei ist eine Auflistung aller beabsichtigten Änderungen 
anzuschließen. Ein Entwurf des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes ist der Landesregierung zu 
Beginn der Auflagefrist zu übermitteln; diese hat den 
Entwurf in fachlicher und rechtlicher Hinsicht zu überprüfen 
und der Gemeinde das Ergebnis spätestens vier Wochen nach 
Ende der Auflagefrist schriftlich mitzuteilen. 

(6) Wird von der Gemeinde regelmäßig ein 
Publikations- oder ein Mitteilungsblatt herausgegeben, ist die 
Auflage des Entwurfes des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes nach Abs. 1 überdies durch 
Kundmachung in diesem bekanntzugeben. Abs. 1 dritter Satz 
gilt dabei sinngemäß. Das Unterbleiben oder die mangelhafte 
Durchführung dieser Kundmachung berührt die 



 6 

 

 

 

Rechtmäßigkeit des Verfahrens zur Erlassung (Änderung) 
des örtlichen Raumordnungsprogrammes nicht. 

(7) Jedermann ist berechtigt, innerhalb der 
Auflegungsfrist zum Entwurf des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes schriftlich Stellung zu nehmen. 
Auf diese Bestimmung ist in der Kundmachung (Abs. 5) 
ausdrücklich hinzuweisen. 

(9) Die Erlassung der Verordnung über das örtliche 
Raumordnungsprogramm obliegt dem Gemeinderat; 
rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen sowie der 
Umweltbericht sind hiebei in Erwägung zu ziehen. Die 
Beschlussfassung des Gemeinderates soll erst erfolgen, 
wenn die Mitteilung der Landesregierung gemäß Abs. 5 bei 
der Gemeinde eingelangt ist oder die Frist gemäß Abs. 5 
verstrichen ist. 

 

§ 35. Bausperre (Bebauungsplan) 

(1) Wenn die Erlassung oder die Änderung des 
Bebauungsplans beabsichtigt ist, dann darf der Gemeinderat 
zur Sicherung seiner Ziele mit Verordnung eine Bausperre 
erlassen. In dieser Verordnung ist der Zweck der Erlassung 
oder Änderung des Bebauungsplans anzuführen. 

(2) Die Bausperre darf sich auf einzelne Grundstücke, 
auf ein bestimmtes Gebiet oder auf ganze 
Katastralgemeinden erstrecken. 

(3) Die Bausperre tritt 2 Jahre nach ihrer 
Kundmachung außer Kraft, wenn sie nicht früher 
aufgehoben wird. Sie kann vor dem Ablauf dieser Frist 
einmal für 1 Jahr verlängert werden. 

(4) Die Bausperre hat die Wirkung, dass eine 
Bauplatzerklärung (§ 11 Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014, 
LGBl. Nr. 1/2015) nicht erfolgen darf und Vorhaben nach 
§ 14 und § 15 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015, unzulässig 
sind, wenn durch sie der Zweck der Bausperre gefährdet 
würde. 

Bauverfahren, die im Zeitpunkt der Kundmachung der 
Bausperre bereits anhängig waren, werden hiedurch nicht 
berührt. 

 

§ 49. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden 

Die Gemeinden haben ihre in diesem Gesetz geregelten 
Aufgaben mit Ausnahme der Auskunftspflicht gemäß § 3 
Abs. 3 im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 

 

Aus der Nö Bauordnung 2014, LGBl 
2015/1 idgF 

 

§ 2. Zuständigkeit 

(1) Baubehörde erster Instanz ist 

 - der Bürgermeister 

 - der Magistrat (in Städten mit eigenem Statut) 

Baubehörde zweiter Instanz ist 

 - der Gemeindevorstand (Stadtrat) 

 - der Stadtsenat (in Städten mit eigenem Statut)  

(örtliche Baupolizei) 

 

§ 3. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

Aufgaben, die nach diesem Gesetz von der Gemeinde 
zu besorgen sind, fallen in den eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde. 

 

§ 4. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes gelten als 

 7. Bauwerk: ein Objekt, dessen fachgerechte 
Herstellung ein wesentliches Maß an 
bautechnischen Kenntnissen erfordert und das mit 
dem Boden kraftschlüssig verbunden ist; 

 

§ 5. Allgemeine Verfahrensbestimmungen, 
aufschiebende Wirkung 

(1) Entscheidungen aufgrund dieses Gesetzes, 
ausgenommen nach § 36, sind schriftlich zu erlassen. 

C) Bauvorhaben 

§ 14. Bewilligungspflichtige Vorhaben 

Nachstehende Vorhaben bedürfen einer 
Baubewilligung: 

 1. Neu- und Zubauten von Gebäuden; 

 2. die Errichtung von baulichen Anlagen; 

 3. die Abänderung von Bauwerken, wenn die 
Standsicherheit tragender Bauteile, der Brandschutz, 
die Belichtung oder Belüftung von 
Aufenthaltsräumen, die Trinkwasserversorgung 
oder Abwasserbeseitigung beeinträchtigt oder 
Rechte nach § 6 verletzt werden könnten oder ein 
Widerspruch zum Ortsbild (§ 56) entstehen könnte; 

 8. der Abbruch von Bauwerken, die an Bauwerke am 
Nachbargrundstück angebaut sind, wenn Rechte 
nach § 6 verletzt werden könnten; 

E) Bauausführung 

§ 24. Ausführungsfristen 

(1) Das Recht aus einer Baubewilligung (§ 23 Abs. 1) 
erlischt, wenn 

 1. die Ausführung des bewilligten Bauvorhabens nicht 

 - binnen 2 Jahren ab der Erlassung des 
letztinstanzlichen Bescheides der Behörde nach 
§ 2 begonnen oder 

 - binnen 5 Jahren ab ihrem Beginn fertiggestellt 
wurde, 

 2. der aus der Baubewilligung Berechtigte darauf 
schriftlich verzichtet, wobei die Verzichtserklärung 
im Zeitpunkt ihres Einlangens bei der Behörde 
unwiderruflich wirksam wird, oder 

 3. das aufgrund der Baubewilligung ausgeführte 
Vorhaben beseitigt wird. 

Eine Bauplatzerklärung nach § 23 Abs. 3, eine 
Straßengrundabtretung nach § 12 Abs. 1, die Festlegung 
einer Straßenfluchtlinie nach § 23 Abs. 5 oder die Festlegung 
eines Bezugsniveaus nach § 67 Abs. 3 oder 3a werden 
dadurch nicht berührt. 

(2) Wird im Fall des Erlöschens der Baubewilligung 
aufgrund der nicht fristgerechten Fertigstellung neuerlich um 
die Erteilung der Baubewilligung für das betreffende 
Bauvorhaben angesucht und wird diese erteilt, so ist das 
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Bauvorhaben innerhalb der nicht verlängerbaren Frist von 4 
Jahren nach der Erlassung des letztinstanzlichen Bescheides 
der Behörde nach § 2, mit dem die neuerliche 
Baubewilligung erteilt wurde, fertig zu stellen, andernfalls 
diese neuerliche Baubewilligung erlischt. 

(3) Wenn ein bewilligtes Bauvorhaben in mehreren 
Abschnitten ausgeführt werden soll, dann dürfen in der 
Baubewilligung längere Fristen als nach Abs. 1 für einzelne 
Abschnitte bestimmt werden. Für die Vollendung 
umfangreicher Bauvorhaben (z. B. großvolumige Wohn- 
oder Betriebsgebäude, Anstaltsgebäude) darf in der 
Baubewilligung eine längere Frist bestimmt werden. 

(4) Die Baubehörde hat die Frist für den Beginn der 
Ausführung eines bewilligten Bauvorhabens zu verlängern, 
wenn 

 - dies vor ihrem Ablauf beantragt wird und 

 - das Bauvorhaben nach wie vor dem 
Flächenwidmungsplan – und im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans auch diesem – sowie den 
jeweils damit zusammenhängenden Bestimmungen 
des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 
3/2015 in der geltenden Fassung, und den 
sicherheitstechnischen Vorschriften nicht 
widerspricht. 

(5) Die Baubehörde hat die Frist für die Fertigstellung 
eines bewilligten Bauvorhabens zu verlängern, wenn 

 - der Bauherr dies vor ihrem Ablauf beantragt und 

 - das Bauvorhaben aufgrund des bisherigen 
Baufortschritts innerhalb einer angemessenen 
Nachfrist vollendet werden kann. 

(6) Das Recht zur Ausführung eines Vorhabens nach 
§ 15 erlischt, wenn mit seiner Ausführung nicht binnen 2 
Jahren ab dem Ablauf der Fristen nach § 15 Abs. 4 und 5 
begonnen worden ist. Abs. 1 Z 2 und 3 gilt sinngemäß. 

(7) Wird ein Ansuchen um Verlängerung einer Frist 
nach Abs. 1 vor deren Ablauf eingebracht, wird der Ablauf 
dieser Frist bis zur Entscheidung der Baubehörde gehemmt. 

(8) Die Zeit eines Verfahrens vor dem 
Landesverwaltungsgericht, dem Verfassungsgerichtshof 
oder dem Verwaltungsgerichtshof wird in diese Fristen 
nicht eingerechnet. 

 

§ 26. Baubeginn 

(1) Der Bauherr hat das Datum des Beginns der 
Ausführung des Bauvorhabens der Baubehörde vorher 
anzuzeigen. Diese Anzeige wird unwirksam, wenn mit der 
tatsächlichen Ausführung nicht innerhalb von 4 Wochen ab 
dem angegebenen Zeitpunkt begonnen wird. 

 

§ 35. Sicherungsmaßnahmen und Abbruchauftrag 

(2) Die Baubehörde hat den Abbruch eines Bauwerks 
ungeachtet eines anhängigen Antrages nach § 14 oder einer 
anhängigen Anzeige nach § 15 anzuordnen, wenn 

 1. mehr als die Hälfte des voll ausgebauten umbauten 
Raumes eines Bauwerks durch Baugebrechen 
unbenützbar geworden ist und der Eigentümer 
einem Auftrag nach § 34 Abs. 2 innerhalb der ihm 
darin gewährten Frist nicht entsprochen hat oder 

 2. für das Bauwerk keine Baubewilligung (§ 23) oder 
Anzeige (§ 15) vorliegt. 

Für andere Vorhaben gilt Z 2 sinngemäß. 

 

 

 

 


